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(54) Verpackung mit Verschluss

(57) Die Erfindung betrifft eine Verpackung mit Ver-
schluss, bestehend mindestens aus einem Aufnahme-
gehäuse (1) und mindestens einem Verschlussteil (2),
wobei das Aufnahmegehäuse (1) ein Bodenteil (13) auf-
weist, wobei durch das Aufnahmegehäuse (1) ein Füll-

raum (16) ausgebildet ist, wobei in dem Füllraum (16)
des Aufnahmegehäuses (1), zwischen dem Bodenteil
(13) und dem Verschlussteil (2) mindestens ein Verbin-
dungselement (3) ausgebildet ist und wobei das Verbin-
dungselement (3) zumindest über einen Teil seiner Län-
ge einen federelastischen Bereich (31) aufweist.
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Beschreibung

Verpackung mit Verschluss

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung mit Ver-
schluss nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.
[0002] Verpackungen mit Verschluss sind prinzipiell
bekannt.
[0003] Beispielsweise sind seit langem sogenannte
Pappröhren oder Posterrollen bekannt, welche an Ih-
ren beiden Enden Deckel aufweisen, welche kraft- und/
oder formschlüssig gehalten sind.
Nachteilig ist es bei derartigen Lösungen, dass die Dek-
kel ohne permanente Verbindung zum röhrenförmigen
Behälter sind und daher oftmals verloren gehen und da-
durch die Verpackung nahezu unbrauchbar ist.
Weiter ist es als nachteilig anzusehen, dass nicht korrekt
aufgesteckte Deckel abfallen und das in den Röhren ge-
lagerte Material heraus fällt bzw. nicht mehr gegen Ver-
lust gesichert ist.
[0004] Aus der DE 19934428 C1 sind Behältnisse mit
Klappdeckel bekannt, wobei der Klappdeckel verliersi-
cher am Grundkörper befestigt ist.
Derartige Behältnisse, auch als Etui bezeichnet, sind in
Ihrer Herstellung sehr aufwändig und daher sehr teuer.
Weiter ist das Funktionsprinzip erklärungsbedürftig und
der Klappvorgang als langwierig anzusehen, wobei die
Verschlusssituation nicht immer als sicher bezeichnet
werden kann.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Ver-
packung mit Verschluss zu schaffen, die die genannten
Nachteile nicht aufweist, die ein unverlierbares Ver-
schlussteil beinhaltet und die zudem eine sichere nicht
wackelnde Verschlusssituation gewährleistet.
Weiter ist es Aufgabe der Erfindung, dass ein Ver-
schlusssystem geschaffen wird, welches im Außenbe-
reich der Verpackung keine Störstellen aufweist.
[0006] Diese Aufgabe wird mit der im Anspruch 1 um-
fassten und mit den kennzeichnenden Merkmalen um-
rissenen Erfindung gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der vorgeschlagenen Lösung sind in den ergän-
zenden Ansprüchen umfasst.
[0008] Die erfindungsgemäßen Verpackungen mit
Verschluss, bestehen mindestens aus einem Aufnahme-
gehäuse und mindestens einem Verschlussteil. Durch
das Aufnahmegehäuse wird ein Füllraum zur Aufnahme
von Füllgut festgelegt, wobei der Füllraum bodenseitig
durch ein Bodenteil begrenzt ausgebildet ist.
Im Füllraum des Aufnahmegehäuses ist zwischen dem
Bodenteil und dem Verschlussteil der Verpackung min-
destens ein Verbindungselement ausgebildet bzw. an-
geordnet. Das Verbindüngselement ist sowohl an der Bo-
denplatte als auch an dem Verschlussteil befestigt, wo-
durch das Verschlussteil unverlierbar mit dem Aufnah-
megehäuse verbunden ist. Um das Verschlussteil von
dem Aufnahmegehäuse abzuheben, d.h. die Verpak-
kung zur Entnahme des Füllgutes zu öffnen, muss das

Verbindungselement zumindest über einen Teil seiner
Länge mindestens einen federelastischen bzw. elasti-
schen Bereich aufweisen, so dass gegen die Rückzugs-
kraft des federelastischen Bereiches das Verschlussteil
von der Öffnung bzw. dem oberen Rand des Aufnahme-
gehäuses abgehoben werden kann.
Um ein unbeabsichtigtes Zurückschnappen des Ver-
schlussteiles auf die Öffnung zu verhindern, ist am obe-
ren Rand der Öffnung des Aufnahmegehäuses eine Ar-
retierungsvorrichtung, beispielsweise eine Arretierungs-
ausnehmung für das Verbindungselement vorgesehen.
[0009] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, um die
Entnahme des Füllgutes, insbesondere von länglichen
Gegenständen zu verbessern, wenn an dem mindestens
einen Verbindungselement mindestens eine Trägerplat-
te befestigt und/oder angeordnet ist. Damit die Träger-
platte beim Öffnen der Verpackung, also beim Abheben
des Verschlussteiles das Füllgut in Richtung Öffnung,
d.h. über den oberen Rand des Aufnahmebehälters hin-
aus transportiert wird, muss zumindest ein Teilbereich
des Verbindungselementes, welcher sich zwischen Bo-
denteil und Trägerplatte befindet, federelastisch ausge-
staltet sein. Hierzu muss gewährleistet sein, dass die
Trägerplatte im Füllraum verschiebbar angeordnet ist.
Die Trägerplatte wird sich nur in dem Fall Richtung Öff-
nung bewegen, wenn zwischen Trägerplatte und Boden-
platte ein federelastischer oder zumindest teilweise fe-
derelastischer Bereich ausgebildet ist. Die Dehnung des
Verbindungselementes zwischen Trägerplatte und Bo-
denplatte entspricht der Förderhöhe des Füllgutes.
Die Fläche der Trägerplatte sollte dem Querschnitt des
Aufnahmegehäuses entsprechen bzw. angepasst sein,
damit das Füllgut nicht ungewollt in den unteren Bereich
des Aufnahmebehälters rutscht. Um ein Kippen der Trä-
gerplatte, beispielsweise durch einseitige Belastung
durch das Füllgut zu verhindern, ist es von Vorteil wenn
die Trägerplatte eine entsprechende Dicke aufweist oder
an ihrem Außenumfang mindestens einen Stabilisator
aufweist.
[0010] Eine alternative Möglichkeit, das Füllgut aus
dem Aufnahmebehälter zu fördern ist darin zu sehen,
dass zwischen dem Bodenteil und der Trägerplatte ein
Druckelement angeordnet ist, welches das Füllgut bei
geöffneter Verpackung durch die Öffnung über den obe-
ren Rand das Aufnahmegehäuse hinaus drückt oder för-
dert. In diesem Fall ist es von Vorteil, wenn es sich beim
Füllgut um längliche Gegenstände handelt, wobei deren
Länge auf die Länge des Aufnahmegehäuses abge-
stimmt ist bzw. sein sollte. Wird die Verpackung ge-
schlossen, d.h. das Verschlussteil auf die Öffnung des
Aufnahmebehälters gesetzt, so drückt das Verschlussteil
auf die länglichen Gegenstände und drückt diese längli-
chen Gegenstände gegen die Druck- oder Expansions-
kraft des Druckelements in den Füllraum zurück, unter
der Voraussetzung dass die Rückzugskraft des Verbin-
dungselementes größer der Druckkraft des Druckele-
mentes ist.
In dieser Ausgestaltungsvariante weist die Trägerplatte
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mindestens einen Durchbruch auf, durch welchen das
mindestens eine Verbindungselement relativ zur Träger-
platte verschiebbar oder bewegbar geführt, angeordnet
oder hindurchgeführt ist.
[0011] Bei allen beschriebenen Ausführungsformen
weist das Verbindungselement mindestens einen fe-
derelastischen Bereich auf, welcher als ein Gummizug,
eine Spiralfeder und/oder sonstiges federelastisches
Element ausgebildet ist.
[0012] In jedem der genannten Ausführungsformen
der Verpackungen, wird durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung der Verbrauchernutzen signifikant erhöht.
[0013] Anhand einiger Abbildungen wird die erfin-
dungsgemäße Verpackung nachfolgend näher beschrie-
ben.
[0014] Hierbei zeigen:

Figur 1: eine erfindungsgemäße Verpackung in ge-
schlossenem Zustand;
Figur 2: die Verpackung nach Figur 1 in geöffnetem
Zustand;
Figur 3: eine alternative Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Verpackung in geschlossenem
Zustand;
Figur 4: die Verpackung nach Figur 3 in geöffnetem
Zustand;
Figur 5: eine erfindungsgemäße Verpackung mit
Druckelement;

[0015] Figur 1 zeigt eine Verpackung mit Ver-
schlussteil 2, wobei das Aufnahmegehäuse 1 rohrförmig
ausgestaltet ist und das Verschlussteil 2 als Kugel vor-
liegt. Die Kugeloberfläche liegt am oberen Rand 12 der
Öffnung 11 an und verschließt die Öffnung 11 des Auf-
nahmegehäuses 1.
Hierbei ist das Prinzip der Verschlusstechnik unabhängig
von dem ausgewählten Material für die Bestandteile der
Verpackung. Mögliche Materialien sind Kunststoff, Pap-
pe und/oder Glas, wobei die verschiedensten Kombina-
tionen zwischen den Komponenten möglich sind.
Das Verbindungselement 3, welches zwischen dem Bo-
denteil 13 und der Kugel 2 angeordnet ist, ist mit beiden
Teilen über eine Befestigung 14 bzw. Kupplung 21 fest
verbunden und steht unter elastischer Vorspannung, da-
mit die Kugel 2 im geschlossenen Zustand in die Öffnung
11 gezogen wird. Das gezeigte Verbindungselement 3
ist ein Gummizug, mit welchem eine Vorspannung oder
Rückstellkraft erzeugt wird. Verschlussteil 2 und Verbin-
dungselement 3 können auch einstückig ausgebildet
sein, was bedeutet, dass das Verschlussteil 2, in dem
vorliegenden Fall als eine Kugel 2 ausgebildet, ebenfalls
elastisch ausgebildet ist. Dies hat den Vorteil, dass sich
die Oberfläche der Kugel 2, welche am oberen Rand der
Öffnung 11 anliegt, leicht verformt und dadurch eine
Dichtungsfunktion ausgebildet ist.
Das Bodenteil 13 des Aufnahmegehäuses 1 ist in der
vorliegenden Ausführungsform einstückig mit dem Auf-
nahmegehäuse 1 ausgebildet. Prinzipiell ist es möglich,

dass die Bodenplatte 13 auch als ein separates Bauteil
vorliegt, welches kraft- und/oder formschlüssig einge-
setzt ist. Das Bodenteil wäre damit ebenfalls unverlierbar
am Aufnahmegehäuse bzw. Verpackung angeordnet, da
die Rückstellkraft des Verbindungselementes nicht nur
auf die Kugel wirkt sondern auch auf das Bodenteil.
Aufgrund der Vorspannung im Verbindungselement 3 ist
die Verpackung immer sicher verschlossen. Weiter ist
das Verschlussteil 2 unverlierbar am Aufnahmegehäuse
1 befestigt.
[0016] Figur 2 zeigt die Verpackung nach Figur 1 in
geöffnetem Zustand, wobei die Kugel 2 von der Öffnung
11 abgehoben ist und in einer Arretierungsvorrichtung
15 gehaltert ist, wodurch ein Zurückschnappen der Kugel
2 auf die Öffnung 11 sicher verhindert wird, da das Ver-
bindungselement 3 durch seine Rückstellkraft die Kugel
2 sicher und/oder selbsthemmend am Aufnahmegehäu-
se 1 zum anliegen bringt. Die Arretierungsvorrichtung 15
ist in diesem Fall als ein Schlitz oder schlitzförmige Aus-
nehmung am oberen Rand 12 der Öffnung 11 ausgebil-
det.
Nicht gezeigt sind alternative Arretierungsvorrichtungen,
welche als Haken, Klemmen, Klettbandbefestigung oder
dergleichen vorliegen können.
[0017] Figur 3 zeigt eine Verpackung in geschlosse-
nem Zustand, wobei am Verbindungselement 3 eine Trä-
gerplatte 4 befestigt ist. In dieser Ausführungsform be-
steht das Verbindungselement 3 aus einem elastischen
Bereich 31 und einem nicht elastischen Bereich 32. Da
der nicht elastische Bereich 32 zwischen Kugel 2 und
Trägerplatte ausgebildet ist, wird beim Abheben der Ku-
gel 2 von der Öffnung 11 die Trägerplatte gegen die
Rückstellkraft des elastischen Bereichen 31, hier als Fe-
der 31 ausgeführt Richtung Öffnung 11 bewegt.
[0018] In der Figur 4 ist die Verpackung gemäß Figur
3 in geöffnetem Zustand dargestellt. Das Verbindungs-
element 3 und die daran über eine Kupplung 21 befe-
stigte Kugel 2 ist in der Arretierungsvorrichtung 15 ein-
gehängt und damit die Verpackung geöffnet. Um nun das
Füllgut 6, beispielsweise stabförmige Gegenstände 61
definiert aus dem Füllraum 16 über den oberen Rand 12
zu heben, weist das Verbindungselement 3 Verdickun-
gen 33 auf. Die Verdickungen 33 sind derart gestaltet
und ausgeführt, dass diese nicht durch die schlitzförmige
Arretierungsvorrichtung 15 rutschen können. Damit kön-
nen definierte Stellungen bzw. Höhen der Trägerplatte 4
eingestellt werden.
[0019] Die in Figur 5 dargestellte Verpackung, weist
zwischen Bodenplatte 13 und Trägerplatte 4 ein Druk-
kelement 5 auf. Das Druckelement 5 liegt in diesem Fall
als weicher Schaumstoff, ein komprimierbares Element
51 vor, weiches nicht mit dem Verbindungselement 3 in
Verbindung steht bzw. gekoppelt ist. Das Verbindungs-
element 3 ist in einen Durchbruch 53 des Druckelemen-
tes 5 und einem Durchgang 42 der Trägerplatte 4 lose
geführt. Das Verbindungselement 3 weist hierbei minde-
stens einen elastischen bzw. federelastischen Bereich
31 auf. Im geöffnetem Zustand ist die Kugel 2 in der Ar-
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retierungsvorrichtung 15 gehaltert, wodurch die stabför-
migen Gegenstände 61 durch die Expansionskraft des
Druckelementes 5 durch die Öffnung 11 gefördert wer-
den und damit für den Benutzer leicht und bequem ent-
nommen werden können.
[0020] Im geschlossenen Zustand ist der weiche
Schaumstoff (52) komprimiert, was bedeutet, dass die
Rückstellkraft des Verbindungselementes (3) größer der
Expansionskraft des Druckelementes (5) ist. Die Kugel
(2) drückt auf die stabförmigen Gegenstände (61), wel-
che wiederum auf die Trägerplatte (4) drücken, wobei
die Trägerplatte (4) die Kraft bzw. den Druck direkt auf
das Druckelement (5) überträgt und das Druckelement
(5) komprimiert. Die Treibende Kraft ist die Rückstellkraft
des elastischen Bereiches (31) Verbindungselementes
(3).
[0021] Es sei angemerkt, dass die Geometrie der Ver-
packung, im Wesentlichen bestehend aus Aufnahmege-
häuse und Verschlussteil nicht auf die gezeigten Geo-
metrien Rohr und Kugel beschränkt ist. Möglich sind
auch dreieckige, vierkantige, hexagonale und/oder son-
stige Querschnitte der Verpackung.
[0022] Es versteht sich, dass in den Verpackungen
verschiedenste Arten von Füllgut eingebracht werden
können und nicht nur die beispielhaft gezeigten längli-
chen Gegenstände wie Schreib-, Zeichen- und/oder Mal-
geräte.
Das Füllgut kann auch als Haufwerk oder Schüttgut vo-
riiegen, wie beispielsweise Schokokugeln, Kaugum-
mies, Schrauben und vieles mehr.
[0023] Bei sehr vielen Verpackungen hat es sich als
vorteilhaft herausgestellt, gerade auch dann wenn klei-
nes Füllgut gespeichert oder bevorratet wird, wenn der
Verschluss an der Verpackung unverlierbar befestigt ist
und zudem die Verschtusssituation zu jedem Zeitpunkt
gesichert ist, da der Verschluss über die Rückstellkraft
des Verbindungselementes auf der Verpackung gehal-
ten wird.
[0024] Die Erfindung betrifft eine Verpackung mit Ver-
schluss, bestehend mindestens aus einem Aufnahme-
gehäuse und mindestens einem Verschlussteil, wobei
das Aufnahmegehäuse ein Bodenteil aufweist, wobei
durch das Aufnahmegehäuse ein Füllraum ausgebildet
ist, wobei in dem Füllraum des Aufnahmegehäuses, zwi-
schen dem Bodenteil und dem Verschlussteil minde-
stens ein Verbindungselement ausgebildet ist
und wobei das Verbindungselement zumindest über ei-
nen Teil seiner Länge einen federelastischen Bereich
aufweist.
An dem mindestens einen Verbindungselement ist min-
destens eine Trägerplatte befestigt und/oder ausgebil-
det, wobei die Trägerplatte im Füllraum verschiebbar an-
geordnet ist, wobei zwischen dem Bodenteil und der Trä-
gerplatte mindestens einen federelastischen Bereich
ausgebildet ist.
[0025] Die Verpackung weist im Füllraum mindestens
eine Trägerplatte auf,
wobei die Trägerplatte mindestens einen Durchbruch

aufweist und wobei das mindestens eine Verbindungs-
element im Durchbruch der Trägerplatte verschiebbar
geführt angeordnet ist. Bei dieser Ausgestaltung der Ver-
packung ist zwischen dem Bodenteil und der Trägerplat-
te ein Druckelement angeordnet ist.
[0026] Die Fläche der Trägerplatte entspricht bei allen
Ausführungsformen dem Querschnitt des Aufnahmege-
häuses.
Der federelastische Bereich kann als ein Gummizug, ei-
ne Spiralfeder und/oder sonstiges federelastisches Ele-
ment ausgebildet sein.
Das Aufnahmegehäuse weist am oberen Rand der Öff-
nung eine Arretierungsvorrichtung für das Verbindungs-
element und/oder Verschlussteil auf um die geöffnete
Situation der Verpackung zu sichern.

Positionsliste

[0027]

1 Aufnahmegehäuse

11 Öffnung

12 oberer Rand

13 Bodenteil

14 Befestigung

15 Arretierungsvorrichtung

16 Füllraum

2 Verschlussteil

21 Kupplung

3 Verbindungselement

31 elastischer Bereich

32 nicht elastischer Bereich

33 Verdickungen

4 Trägerplatte

41 Stabilisator

42 Durchgang

5 Druckelement

51 komprimierbares Element

53 Durchbruch
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6 Füllgut

61 stabförmige Gegenstände

Patentansprüche

1. Verpackung mit Verschluss, bestehend minde-
stens aus einem Aufnahmegehäuse und minde-
stens einem Verschlussteil
dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmegehäuse (1) ein Bodenteil (13)
aufweist,
dass durch das Aufnahmegehäuse (1) ein Füllraum
(16) ausgebildet ist,
dass in dem Füllraum (16) des Aufnahmegehäuses
(1), zwischen dem Bodenteil (13) und dem Ver-
schlussteil (2) mindestens ein Verbindungselement
(3) ausgebildet ist
und dass das Verbindungselement (3) zumindest
über einen Teil seiner Länge einen federelastischen
Bereich (31) aufweist.

2. Verpackung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem mindestens einen Verbindungsele-
ment (3) mindestens eine Trägerplatte (4) befestigt
und/oder ausgebildet ist
und dass die Trägerplatte (4) im Füllraum (16) ver-
schiebbar angeordnet ist.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine federelastische Bereich
(31) zwischen dem Bodenteil (13) und der Träger-
platte (4) ausgebildet ist.

4. Verpackung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet,
dass im Füllraum mindestens eine Trägerplatte (4)
ausgebildet ist,
dass die Trägerplatte (4) mindestens einen Durch-
bruch (42) aufweist und dass das mindestens eine
Verbindungselement (3) im Durchbruch (42) der Trä-
gerplatte (4) verschiebbar geführt angeordnet ist.

5. Verpackung nach Anspruch 1 oder 4
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Bodenteil (13) und der Träger-
platte (4) ein Druckelement (5) angeordnet ist.

6. Verpackung nach mindestens einem der Ansprü-
che 2 bis 5
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fläche der Trägerplatte (4) dem Quer-
schnitt des Aufnahmegehäuses (1) entspricht.

7. Verpackung nach einem oder mehreren der vorste-

henden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
dass der federelastische Bereich (31) als ein Gum-
mizug, eine Spiralfeder und/oder sonstiges federe-
lastisches Element ausgebildet ist.

8. Verpackung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmegehäuse (1) am oberen Rand
(12) der Öffnung (11) eine Arretierungsvorrichtung
(15) für das Verbindungselement (3) und/oder Ver-
schlussteil (2) aufweist.
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